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Erschließung zuständigen staatlichen Gutachterstellen der 
Ministerien. Der Minister für Bauwesen kann festlegen, daß 
die Begutachtung der Bebauungskonzeption für Wohnkom
plexe mit weniger als 1 000 Wohnungseinheiten durch die 
staatliche Gutachterstelle des Ministeriums für Bauwesen 
erfolgt.

(5) Bei Investitionsvorhaben, die durch die Zentrale Staat
liche Inspektion für Investitionen der Staatlichen Plankom
mission begutachtet werden, sind die Vorbereitungsunterla
gen durch die Investitionsauftraggeber über die zuständigen 
Minister, Leiter der anderen zentralen Staatsorgane bzw. die 
Vorsitzenden der Räte der Bezirke zur staatlichen Begut
achtung einzureichen. Vorbereitungsunterlagen zu Investi
tionsvorhaben, die durch die staatlichen Gutachterstellen der 
Ministerien oder der anderen zentralen Staatsorgane begut
achtet werden, sind durch die Generaldirektoren der Kombi
nate bzw. die Leiter der den Investitionsauftraggebern über
geordneten Organe zur staatlichen Begutachtung einzurei
chen. Das gilt nicht, wenn die Investitionsauftraggeber einem 
Ministerium oder einem anderen zentralen Staatsorgan di
rekt unterstellt sind.

§3

Rechte und Pflichten der staatlichen Gutachterstellen

(1) Die staatlichen Gutachterstellen haben das Recht, alle 
zur Begutachtung erforderlichen Unterlagen beim Investi
tionsauftraggeber, bei den Auftragnehmern und den ande
ren beteiligten Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen 
unter Beachtung der geltenden Bestimmungen über den Ge
heimnisschutz anzufordem. Die Gutachter sind berechtigt, 
in die zur Erfüllung ihrer Begutachtungsaufgaben erforder
lichen Unterlagen einzusehen sowie erforderliche Konsulta
tionen durchzuführen.

(2) Die staatlichen Gutachterstellen können bei mangelnder 
Aussagefähigkeit oder beim Fehlen wichtiger Unterlagen 
vom Investitionsauftraggeber ergänzende Unterlagen oder 
Aussagen nachfordern. Die Leiter der staatlichen Gutachter
stellen sind berechtigt, innerhalb von 8 Werktagen Vorberei
tungsunterlagen, die nicht den inhaltlichen Anforderungen 
der Verordnung entsprechen, zur Überarbeitung zurückzu
weisen.

(3) Die staatlichen Gutachterstellen sind zu den Bera
tungen- hinzuzuziehen, in denen Investitionsentscheidungen 
über die von ihnen begutachteten Investitionen vorbereitet 
bzw. getroffen werden.

§4

Arbeitsweise der staatlichen Gutachterstellen

(1) Die staatlichen Gutachterstellen führen zu Beginn der 
Ausarbeitung der jeweiligen Vorbereitungsunterlagen An
laufberatungen zur Begutachtung mit den Investitionsauf
traggebern durch. Die staatlichen Gutachterstellen haben 
darauf Einfluß zu nehmen, daß der Ausarbeitung der Un
terlagen zur Aufgabenstellung die mit den Plänen der Vor
bereitung bzw. der Ausarbeitung der Dokumentation zur - 
Grundsatzentscheidung die mit der Bestätigung der Aufga
benstellung festgelegten technischen und ökonomischen Vor
gaben zugrunde gelegt werden.

(2) Die Begutachtung der Dokumentation zur Grund
satzentscheidung erfolgt grundsätzlich parallel zur Fertig
stellung der Komplexe oder Abschnitte. Dabei ist zu si
chern, daß wesentliche Erkenntnisse aus der Begutachtung 
bereits vor Abgabe der Gutachten mit den für die Investi
tionsvorbereitung Verantwortlichen ausgewertet und von 
diesen bei der weiteren Arbeit berücksichtigt werden. Die 
Pflicht zur Einreichung der vollständigen Unterlagen ge
mäß § 17 Abs. 6 der Verordnung zur Erarbeitung des Gut
achtens wird davon nicht berührt.

(3) Die staatlichen Gutachterstellen erarbeiten Gutachten 
als abschließendes Ergebnis der staatlichen Begutachtung 
der Vorbereitungsunterlagen einer Investition. Die Gutach
ten sind durch den Leiter der staatlichen Gutachterstelle her
auszugeben.

(4) Die staatlichen Gutachterstellen kontrollieren, daß die 
in den Gutachten erhobenen Forderungen durch die zustän
digen staatlichen Leiter bei der Investitionsentscheidung be
rücksichtigt bzw. durch die Investitionsauftraggeber und die 
Auftragnehmer erfüllt werden.

(5) Uber die Organisation der Begutachtung entscheiden die 
Leiter der staatlichen Gutachterstellen. In Abhängigkeit von 
der Spezifik und der Kompliziertheit der einzelnen Investi
tionsvorhaben können Gutachterkommissionen gebildet wer
den. Die staatlichen Gutachterstellen können Experten aus 
Staatsorganen, Kombinaten, wirtschaftsleitenden Organen, 
Betrieben und Einrichtungen in die Begutachtung einbezie
hen.

(6) Die staatlichen Gutachterstellen haben die Ergebnisse 
der Begutachtung von Investitionen auszuwerten und die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse in geeigneter Form den für 
die Vorbereitung der Investitionen verantwortlichen Inve
stitionsauftraggebern sowie deren übergeordneten Organen 
und den zuständigen Banken zu übermitteln.

(7) Die staatlichen Gutachterstellen arbeiten bei der Be
gutachtung mit den anderen staatlichen Organen und Ein
richtungen, die im Prozeß der Ausarbeitung der Vorberei
tungsunterlagen der Investitionen Mitwirkungs- und Kon- 
trollpflichten wahrzunehmen haben (Finanzorgane und 
Banken, örtliche Staatsorgane, Staatliche Bauaufsicht, Zen
trale Staatliche Preiskontrolle für Investitionen u. a.), eng 
zusammen und stimmen die Ergebnisse der Begutachtung 
mit diesen ab.

§5
Anforderung und Einsatz von Experten

(1) Die Anforderung eines Experten erfolgt durch den Lei
ter der staatlichen Gutachterstelle beim Leiter der Arbeits
stelle des Experten. Die Anforderung muß die Aufgabe und 
die voraussichtliche Zeit des Einsatzes des Experten enthal
ten.

(2) Auf Ersuchen der Leiter der staatlichen Gutachter
stellen sind von den Leitern der Staatsorgane, Kombinate, 
wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe und Einrichtungen be
fähigte Mitarbeiter als Experten für die Begutachtung von 
Investitionen zu benennen. Die Experten dürfen nicht un
mittelbar an der Ausarbeitung der zu begutachtenden Un
terlagen beteiligt sein.

(3) Über den Einsatz der Experten können zwischen der
staatlichen Gutachterstelle und der Arbeitsstelle des Exper
ten Vereinbarungen getroffen werden.

(4) Das Arbeitsrechtsverhältnis der Experten wird durch 
die Tätigkeit als Gutachter nicht berührt.

(5) Die Leistungen der Experten sowie sonstige zusätzliche 
Kosten können durch die Arbeitsstelle der Experten den In
vestitionsauftraggebern über die staatlichen Gutachterstel
len in Rechnung gestellt werden. Die Bezahlung erfolgt 
durch die Investitionsauftraggeber entsprechend den Rechts
vorschriften über die Finanzierung von Investitionsvorha
ben.

(6) Es ist nicht zulässig, anstelle der gemäß Abs. 2 benann
ten Experten Vertreter zu entsenden.

(7) Die Experten sind verpflichtet, über alle im Zusam
menhang mit der Begutachtung erlangten Kenntnisse Ver
schwiegenheit zu wahren und alle ausgehändigten und an
gefertigten Arbeitsunterlagen an die staatliche Gutachter
stelle zurückzugeben.


